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  Recht & Geld  § €
Elektronische Übermittlung 
von Bilanzen sowie Gewinn- 
und Verlustrechnungen: Um-

stellung der Buchführung 
frühzeitig angehen

Bilanzierende Unternehmen müssen (bis 
auf wenige Ausnahmen) für Wirtschafts-

jahre, die nach dem 31.12.2011 beginnen, 
ihre Bilanz sowie die Gewinn- und Verlust-
rechnung auf elektronischem Weg (E-Bi-
lanz) an die Finanzverwaltung übermitteln. 
Diese wird es nicht beanstanden, wenn die 
Daten für 2012 noch auf Papier eingereicht 
werden.

Da spätestens für 2013 E-Bilanzen abzu-
geben sind, sollte bereits Anfang 2012 in 
Abstimmung mit dem Steuerberater ent-
schieden werden, ob die Buchführung nicht 
bereits im Januar 2012 umgestellt werden 
sollte, um die gewünschte Informationstiefe 
frühzeitig erkennen zu können und um für 
2013 fit zu sein. Die tatsächlichen Dimensio-
nen der Umstellungen (Neueinrichtung von 
bis zu mehreren Hundert Konten) können 
nur im jeweiligen Einzelfall festgestellt wer-
den. Eine frühzeitige Anpassung des unter-
jährigen Buchungsverhaltens verhindert das 
zeit- und kostenintensive Nacharbeiten bei 
der Jahresabschlusserstellung.

Hintergrund für die Einführung der E-Bilanz 
ist u. a. der Ausbau des Risikomanagement-
systems (RMS) durch die Finanzverwaltung. 
Die Finanzverwaltung will im Laufe der Jah-
re aus den übermittelten Daten Filtersyste-
me erstellen, die Abweichungen der Daten in 
Bilanzen oder Gewinn- und Verlustrechnun-
gen „von der Norm“ elektronisch ermitteln, 
umso gezielter Betriebsprüfungen durchfüh-
ren zu können.

Unternehmen, deren Bilanzen „der Norm 
entsprechen“ sollen dann weitestgehend un-

beanstandet „durchlaufen“ (blitzlicht)◄

Krankengeldanspruch: Beginn 
eines neuen Dreijahreszeit-

raums

Eine Arbeitnehmerin bezog seit 2004 we-
gen einer Herzkranzgefäßerkrankung 

und im Jahr 2005 aufgrund einer  Hand-
verletzung Krankengeld. Anschließend be-
stand eine Arbeitsunfähigkeit sowohl wegen 
der Handverletzung als auch wegen der 
Herzerkrankung. Die Krankengeldzahlung 
wurde schließlich unter Hinweis auf die ab-
gelaufene Blockfrist wegen der Herzerkran-
kung beendet. Die Versicherung erklärte, in 
Fällen, in denen zwei Erkrankungen zeit-
weise nebeneinander Arbeitsunfähigkeit 
verursachen, sei die Blockfrist der Erster-
krankung maßgeblich, die Zweiterkrankung 
sei als „hinzugetretene“ an-zusehen, die die 
Höchstbezugsdauer nicht verlängere. Dem 
widersprach nun das Bundessozialgericht. 

Versicherte haben grundsätzlich zeitlich un-
begrenzt Anspruch auf Krankengeld, wenn 
die Krankheit sie arbeitsunfähig macht oder 
sie auf Kosten der Krankenkasse stationär 
behandelt werden. Die Leistungsdauer ist 
auf 78 Wochen begrenzt, wenn dieselbe Er-
krankung die Arbeitsunfähigkeit begründet. 
Eine hinzugetretene weitere Krankheit führt 
nicht zur Entstehung eines neuen Kranken-
geldanspruchs und bewirkt keine Verlänge-
rung der Leistungsdauer. 

Für die hier maßgebliche Handverletzung 
war die 78-Wochen-Frist noch nicht abge-
laufen. Herzerkrankung und Handverlet-
zung sind nicht Ausdruck eines einheitlichen 
Grundleidens, es handelt sich also nicht um 
dieselbe Erkrankung. Die Handverletzung 
ist auch keine zur Herzerkrankung „hinzuge-
tretene Krankheit“, da sie nicht während des 
Bestehens der Arbeitsunfähigkeit wegen der 
Herzerkrankung aufgetreten ist. (blitzlicht)◄
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Folgende Unterlagen können im Jahr 2012  
vernichtet werden

Nachstehend aufgeführte Buchfüh-
rungsunterlagen können nach dem 31. 
Dezember 2011 vernichtet werden:

►Aufzeichnungen aus 2001 und früher.

►Inventare, die bis zum 31.12.2001auf-
gestellt worden sind.

►Bücher, in denen die letzte Eintragung 
im Jahre 2001 oder früher erfolgt ist.

►Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilan-
zen und Lageberichte, die 2001 oder frü-
her aufgestellt worden sind.

►Buchungsbelege aus dem Jahre 2001 
oder früher.

►Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder 
Geschäftsbriefe, die 2005 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden.

►sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahre 2005 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten.

►Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind

►für eine begonnene Außenprüfung,

►für anhängige steuerstraf- oder bugeldrechtliche Ermittlungen,

►für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsver-
fahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und

►bei vorläufigen Steuerfestsetzungen.

Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten 
werden müssen. Natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus Überschus-
seinkünften (aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung 
und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr 2010 betragen hat, müssen ab 
2011 die im Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbe-
wahren. Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert 
maßgebend.

Die Verpflichtung entfällt erst mit Ablauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalenderjahrs in 
dem die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. (blitzlicht)◄
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LHT-Mitgliederversammlung 2012

Satzungsgemäß lädt der Landesverband
Hamburger Taxiunternehmer e.V. hiermit 

zur ordentlichen
Mitgliederversammlung ein. 

Die Versammlung findet statt am

18.April 2012 um 15.00 Uhr
im Vereinshaus Condor, 

Berner Heerweg 188 – 22159 Hamburg
 

Anträge von Mitgliedern, die auf der Versammlung behandelt
werden sollen, sind fünf Wochen ( bis zum 

14.03.2012 eingehend § 13.5 der Satzung) vor 
Versammlungsbeginn in der Geschäftsstelle

Süderstraße 153 a – 20537 Hamburg 
einzureichen.

Bitte merkt Euch diesen Termin vor.


